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Tipp vom
Fachanwalt für Verkehrsrecht

 Topthema:

Geschwindigkeitsmessung
durch Nachfahren in der
Nacht.
Die Geschwindigkeitsmessung durch Nach-
fahren ist auch zur Nachzeit grundsätzlich
zulässig. Es sind aber zusätzliche Feststellun-
gen über die Beleuchtungsverhältnisse und
etwa vorhandene Bezugspunkte nötig, weil
die Einhaltung eines gleichbleibenden Ab-
standes nachts besonders schwer zu kontrol-
lieren ist.

Wer meint, Richter kennen sich aus dem „ff“
mit dieser Form der Geschwindigkeits-
messung aus, irrt. Zu schnell ist der Richter
geneigt, den Betroffenen zu verurteilen, ohne
nach allen Regeln der Kunst den Sachverhalt
zu ermitteln.

Verkehrsanwälte, die hier die Schwachstellen
der gerichtlichen Arbeit erkennen, können
beim Mandanten punkten und ihm Punkte in
Flensburg ersparen.

Schon in der Hauptverhandlung sollte der
Verteidiger dem Messbeamten auf den Zahn
fühlen, was erfahrungsgemäß dem Polizei-
beamten Schweißperlen auf die Stirn treibt.
Bedenken Sie: Die Hauptverhandlung findet
oft Monate nach der „Tat“ statt. Wer kann sich
da an die konkreten Umstände erinnern.

Für mich sind regelmäßig folgende Fragen
von Interesse:

• Ist nachts bei den regelmäßig schlechteren
Sichtverhältnissen der Abstand zum vor-
ausfahrenden Pkw durch Scheinwerfer des
nachfahrenden Pkw oder durch andere
Lichtquellen aufgehellt worden und konn-
te der Abstand so ausreichend erfasst und
geschätzt werden?

• Waren für die Schätzung eines gleichbleib-
enden Abstandes zum vorausfahrenden
Fahrzeug ausreichende und trotz der Dun-
kelheit zu erkennende Orientierungs-
punkte vorhanden?

• Waren die Umrisse des vorausfahrenden
Fahrzeugs und nicht nur dessen Rücklich-
ter erkennbar?

Ein kompetenter Verkehrsanwalt sollte in die-
sem Zusammenhang folgende Grundsätze
kennen:

• Bei 90 m Abstand ermöglicht (allein) das
Aufleuchten der Rücklichter noch keine
Entfernungsschätzung.

• Es reicht nicht aus, wenn der Tatrichter bei
einem Abstand von 100 m ohne Angaben
zu besonderen Lichtquellen lediglich mit-
teilt, dass der die Messung durchführende
Polizeibeamte bekundet habe, dass „das
vor ihm fahrende Fahrzeug des Betroffe-
nen – trotz der späten Uhrzeit – den Kon-
turen nach problemlos erkennbar ge-
wesen“ sei.

• Ausreichend kann es sein, wenn der Tat-
richter mitteilt, dass der gleichbleibende
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
anhand der neben der Fahrbahn in einer
Entfernung von 50 m stehenden Leit-
pfosten ermittelt wurde.

• Ausreichend kann es sein, wenn die
Geschwindigkeitsmessung auf der BAB
vorgenommen wurde und der Amtsrichter
mitteilt, dass starker Verkehr herrschte,
woraus auf eine gewisse (Grund-)Helligkeit
geschlossen werden kann, und zudem das
Kennzeichen eindeutig identifizierbar war.

• Nach OLG Hamm kann von den allgemei-
nen Anforderungen an die tatsächlichen
Feststellungen bei Messung durch Nach-
fahren zur Nachtzeit abgesehen werden,
wenn der Betroffene die Geschwindig-
keitsüberschreitung einräumt. Die Grund-
sätze der BGH-Rechtsprechung, wonach
die Verurteilung wegen einer Geschwin-
digkeitsüberschreitung auch auf ein unein-
geschränktes und glaubhaftes Geständnis
des Betroffenen gestützt werden kann,
gelten danach auch für die Messung der
Geschwindigkeitsüberschreitung durch
Nachfahren. Es bedarf aber einer Ausein-
andersetzung damit, ob und aufgrund
welcher Umstände der Betroffene in der
Lage war, insoweit objektiv zutreffende
Angaben zu machen.
Mein Tipp: Geständnisse
zur Geschwindigkeits-
überschreitung tunlichst
unterlassen. Eine aktuelle
Entscheidung des OLG
Bamberg ist in diesem Zu-
sammenhang interessant:
Auch wenn der betrof-
fene Autofahrer eine Ge-
schwindigkeitsübertre-

tung eingeräumt hat, reicht dies allein zu
einer Verurteilung nicht aus, wenn im Ur-
teil nicht ausgeführt ist, warum er damals
nach den konkreten Umständen in der
Lage war, die gefahrene Geschwindigkeit
einzuschätzen. So zum Beispiel etwa auf
Grund eines Blicks auf den Tachometer
unmittelbar nach Bemerken der Ge-
schwindigkeitsmessung.

• Es ist nicht zu beanstanden, wenn sich der
Tatrichter bei einer Messstrecke innerorts
von 900 m und einem gleichbleibenden
Abstand von 60 m nicht mit den Beson-
derheiten der Messung zur Nachtzeit
auseinandersetzt, aber einen Sicher-
heitsabschlag     von 17 Prozent macht (20-
prozentiger Sicherheitsabschlag bei
schlechten Beleuchtungsverhältnissen;
Sicherheitsabschlag von mindestens 15
Prozent, wenn die Sichtweite infolge
Nebels weniger als 50 m beträgt und nur
die Rücklichter des vorausfahrenden Fahr-
zeugs erkennbar waren).

 Urteile in Stichworten:
Taxifahrer und Unfallflucht: Ein unfall-
beteiligter Taxifahrer genügt seinen Auf-
klärungspflichten nach einem Verkehrsunfall
nicht, wenn er gegenüber dem Unfallgegner
nur die Taxinummer angibt, verbunden mit
der Aufforderung, sich mit dem Taxiunter-
nehmen in Verbindung zu setzen. Schäden,
die ganz unbedeutend sind, unterliegen nach
dem Schutzzweck der Strafvorschrift nicht
dem Begriff des Unfalls: Mit Rücksicht auf die
allgemeine Preissteigerung und insbesondere
die Verteuerung von Autoreparaturen ist diese
Bagatellsumme derzeit bei 50 € angesiedelt
(OLG Nürnberg).

 Denken Sie daran …
Fragebögen der Versicherung: Wussten sie
übrigens, dass Sie Fragebögen der Versiche-
rung in Unfallsachen nicht ausfüllen müssen,
wenn Sie anwaltlich vertreten werden?
Teilweise werden allerhand überflüssige
Fragen gestellt, die für den Unfall nicht von
Interesse sind. Wir begrenzen die Fragen des
Versicherers auf das Wesentliche.
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